
Srscheivr
F r̂Stags, DennerStags

fv ^ - dnb Samstags.
Bezugspreis:

' »-ürch di« Post monatlich
1.70 Mk. (ohne Bestellgeld)
« Berlag  monatl. 1,50 Mk.

Schriftleiter:
Richard Wagner, Ufingen.

Druck und Verlag:
R.Wagner's Buchdruckerei

Ufingen.
Fernsprecher Nr. 21.

Kreis -Blatt
für dm Kreis Asmaen

XxHiltXltti«!
Die 54 mm breite Gar¬

mondzeile 60 Pfg.
Reklamen:

Die 72 mm breit: Gar¬
mondzeile 120 Pfg.

Tabellarischer Satz 26 *U
Aufschlag.

Bei Wiederholungen uu-
verLuderter Anzeige« ent-

sprechender Nachlaß.
Adreflen-RachweiS und

Offerten-Gebühr 60 Pfg.

Nr. 79. Dienstag , den 6, Juli 1920. 55. Jahrgang.

- »Mn Teil.
Ustngen, den 28. J -rni 1920.

Der Herr Reich-minister de» Innern hat sich
damit einverstanden erklärt, daß den verheirateten
deutsch-östereichischen oder deutschstämmigkn Kriegs¬
gefangenen, deren Familien vor oder während de»
Kriege» in Deutschland Wohnung gefunden haben
und hier noch jetzt wohnen, ohne vorherige Rück,
besörderung in ihren Heimatstaat der wettere Aufent¬
halt in Deutschland gest.ttet wird, sofern die zu

.ständigen militärischen Stellen durch Anfrage bei
der Polizeibehörde de» Wohnort» die vorgesehenen
Feststellungen getroffen haben,

Ich ersuche die Polizeiverwaltungen, entsprechende
Anfragen sofort eingehend zu beantworten

Der Landrat. v. Bezold.
«ekunntmachnng

Vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung
durch den verstärkten Landesausschuß erkläre ich
mich hierdurch damit einverstanden, daß auch für
solche Rinder Entschädigungen au» dem mir unter¬
stehenden Rtndvieh.EntschädigungSfond» gezahlt wer.
den, bei denen von dem Besitzer zur Notjchlachtung
geschritten wird, weil eine dauernde Abheilung der
Maul- und Klauenseuche nicht zu erwarten steht,
oder bei denen ihr baldige» Eingehen au» Anlaß
der Seuche zu befürchten ist. Voraussetzung für
die Gewährung der Entschädigung ist jedoch, daß
nach der Notschlachtung von dem KreiStierarzt an
dem Tiere Maul- und Klauenseuche in vorgeschritte¬
nem Zustande sestgestellt wird.

Auf die nach der Feststellung der Seuche zu
gewährende Entschädigung kommt der Erlös für
da» notgefchlachtete Tier zur Anrechnung. Die
kreistierärztltche Untersuchung, die Aufstellung der
Zerlegungsniederschrift, die Abschätzung pp. hat in
der für gefallene Tiere vorgeschriebenen Weise zu
erfolgen. Der SchätzungSverhandlung ist eine Be-
fcheinigung der Ortspolizeibehörde über die Höhe
de» Erlöse» beizujügen.

Wiesbaden, den 21. Juni 1920.
Der Landeshauptmann.

An die Herren Bürgermeister deS Kreise».
Die Schlachtung der Tiere erfolgt immer im

Seuchrngehöft. Nach der Schlachtung ist da« Fleisch
bi« zur krei»tierärztlichen Untersuchung an Ort und
Stelle zu belasten. Köpfe und Füße wüsten unter
ollen Umständen im Seuchengehöft ausbewahrt werden,
damit die Seuchenfeststellung zweck» Beantragung
der Entschädigung erfolgen kann. Nach der Schlach.
tung haben die dabei beteiligten Personen eine
Desinfektion ihre» Schuhwerks vorzuneqmen. Dem
Herrn KreiStierarzt ist in jedem Falle durch Depesche
(nicht Telefon) sofort Mitteilung zu machen.

Diese Notschlachtungen wüsten wie alle Not-
schlachtungen telefonisch der Fleischstelle nach der
Beschau angezeigt werden.

Ufingen, den 29. Juni 1920.
Der Landrat. v. Bezold.

Berlin, den 17. Juni 1920.
Durch die Erlaffe de» ReichSwirtschaftSminister»

vom 11. Februar und vom 7. Mai d. 3». —
Nr. 1/3 S17/20 und 1/3 564 — ist die Lebens¬
mittelversorgung der in Krankenhäuser und Straf
anstalten oufzunehmenden Personen, sowie da» Ver¬
fahren beim Verluste von LebenSmittelabweldeschei-
um neu geregelt worden.

1. Personen, die in Krankenhäuser, Heil- und
Strafanstalten außerhalb ihre» Wohnorte» aufgenom-
men werden, scheiden danach au» der Leben»mittel-
Versorgung ihre» bisherigen Wohnorte» gänzlich
au», auch wenn der Aufenthalt in den bezeichnet««
Anstalten nur vorübergehend ist. Es ist ihnen
daher in jedem Falle ein dauernder Lebensmittel-

abweldeschein auSzustellen. « ei der Entlastung
au» dem Krankenhaus bezw. der Heil- und Straf¬
anstalt und der Rückkehr in den früheren Wohnort
muß demnach die Gemeinde des AnstaltSfitzeS dem
Entlaffenen wieder einen dauernden Lebensmittelab¬
meldeschein mitgeben.

2. Für einen verloren gegangenen LebenSmittel-
abmeldeschein ist in Zukunft nicht mehr ein Dupli¬
kat Abmeldeschein auszustellen, sondern die Wegzug»,
gemeinde hat auf Antrag eine Bescheinigung aus.
zustellen, daß für die besreffende Person ein
Lebensmittelabmeldescheinmit den oder jenen Angaben
ausgestellt war. Es bleibt dann der Gemeinde,
in der sich derjAntragsteller tatsächlich aufhält über,
lasten, vor Abnahme und Anerkennung jener Be¬
scheinigung al» Ersatz für einen Lebensmittelabwelde-
schein die Angaben über den Verlust durch Verhör
klarzulegen. Derartig« Bescheinigungen find ebenso
wie die abgelteferten LebenSmittelabmeldescheine
auszubewahren und auf Verlangen dem Statistischen
LandeSamt einzuretchen.

Der Präfideot
de» Preußischen Statistischen Landesamt«.

Ufingen, den 28. Juni 1920.
Der Herr RegierungS-Präfident zu Wiesbaden

hat die Polizeistunde innerhalb des KreiseS Ufingen
bi« zum 15. Sept. d. I ». allgemein auf 10 Uhr
an den Wochentagen von Montag bis Freitag, auf
11 Uhr an den Samstagen sowie Sonntagen und
Feiertagen festgesetzt.

Vorstellungen in Theatern, Lichtspielhäusern,
Darbietungen, die unter8 33 a der Gewerbeordnung
fallen, sowie sonstige Schaustellungen und Bergnü-
gungen ferner Mustkaufführung wüsten eine halbe
Stunde vor Eintritt der Polizeistunde beendet sein.

Die Polizeiverwaltuogen ersuche ich um Beach.
tung und Durchführung dieser Bestimmung. Ich
bemerke hierbei, daß die Verordnung vom 10. De¬
zember 1916, betr. Ersparnis von Licht und Heizung,
nur dort Anwendung zu finden hat, wo gehetzt oser
elektrische« Licht gebrannt wird.
_ Der Landrat, o. Bezold.

Ufingen, den 1. Juli 1920.
In Gambach ist die Maul- und Klauenseuche

ausgebrochen. Ort und Gemarkung Gambach ist
Sperrbezirk, Kirch-Gön«. Pohl Gön» und Griedel
BcobachtUNgSgebiet.

Der Landrat. v. Bezold.
Ufingen, den 27. Juni 1920.

Dem Installateur Erust Loh in Ostheim ist
die Zulassung erteilt worden, im «reise Ufingen
ElektrizilätShauSinstallationen auszuführen.

Der Landrat. o. Bezold.

St -«erordrm«g,
betreffend die Erhebung von Zuschlägen zur

Grunderwerbsteuer.
Auf Grund de» 8 34 de» Grunderwerbsteuer-

gesetze» vom 13. September 1919 (R. G. Bl
S . 1617) und der 88 6, 16, 17 de» Kreis- und
Provinztalabgabengejetze» vom 23. 4. 06 (G. S.
S . 159) und des durch Verfügung de» beauitrag!
ten Regierungspräsidenten in Lastet vom 14. 4.
1920 » IV. 728/20 genehmigten Beschlüsse» de»
Kreistage» vom 22. März d». Js . wird für die
Landgemeinden de» «reise» Ufingen nachstehende
Steuerordnung erlösten:

8 1 Zu der nach dem Grunderwerbsteuergesetz
vom 13. 9. 20 zu entrichtenden Grunderwerbsteuer
wird ein Zuschlag von 1% de« Betrage» erhoben,
welcher der Berechnung der Reichssteuer zugrunde
gelegt wird. Die Zuschlagserhebung beginnt mit
dem 1. Januar d. I «., da» heißt, e» find alle
Eigentumsübergänge zuschlagssteuerpflichtig, die nach
dem 1. Januar 1920 erfolgt find.

8 2. Die Veranlagung zum Zuschlag geschieht

durch den Vorsitzenden de« KreiSauSschnfft». Sie
ist dem Steuerpflichtigen schriftlich mitzuteile». Ist
der Zuschlag ganz oder teilweise zurückzuzahlen,
weil die Reichssteuer selbst weggefalleu oder herab,
gesetzt ist, so wird der zurückzuzahlende Zuschlag
mit 5 v. H. vom Tage der Entrichtung bei der
KreiSkowmunalkaffe ab verzinst. Da«felbe gilt so-
weit der Zuschlag infolge Einsprüche» oder«lag,
zu erstatten ist.

8 3 Die Einzahlungsfrist für den KreiSzufchlag
ist gleich der der Reichssteuer.

8 4 Wenn die Gemeinden von ihrem Zuschlag»,
recht Gebrauch machen, verringert sich der Zuschlag
de» Kreises um */,  vom Hundert. Der Zuschlag
erhöht sich auf 2 v. H., wenn der Staat von
seinem ZuschlagSrecht keinen Gebrauch macht.

8 5. Diese Stenerordnung tritt rückwirkend mtt
dem 1. Januar 1920 in Kraft.

Ufingen, den 19. 6. 20.
Der Kreisausschuß

v. Bezold. Ott. Pistor. Becker.  Och ».
Bekanntmach««- .

Nach8 41 de« Gesetze« über da« Reichsnot-
opfet ist der Abgabepflichtigeberechtigt, Borau«-
zahlungen auf die noch nicht veranlagte Abgabe
zu leisten. Die Vorauszahlung kann außer durch
Barzahlung, für die besondere Vergünstigt« g-n be¬
stehen. auch durch Hingabe von Schuldverschreibunge»,
Schuidbuchfordrrnngenund Schatzanweisunge« de»
Deutschen Reiche« erfolgen. Da da« Reich;, .t-
opfer vom 1. Januar 1920 an mit 5. ». H. ver.
zinst werden muß, empfiehlt stch alsbald! r Borau«»
entrichtung. Auch vor der Veranlagung wird zeser
an Hand de» Gesetze» ohne Schwierigkeiten wenigsten»
die Mindestgrenze seiner Abgabe selbst berechnen
können; auch werden die Finanzämter bereit sein,
den Abgabepflichtigen bei dieser Berechnung an die
Hand zu gehen.

Da die Steuerkurse für die anderen Anleihe,
werte noch nicht feststehen, kommen vorerst für die
Annahme nur selbstgezrichnete oder al« .selbstgr«
zeichnet geltende Schuldverschreibungen, Schuldbuch»
forderungen und Schatzanwrisungen der Kriegsan¬
leihe in Frage. Bi« zu« 31. Dezember 1920 werden
die 4>/,*/, >.geu. selbstgezrichnrten Schatzanwrisungen
der 4. und 5. Kriegranleihe zum Werte von 96,»0
für je 100 Mark Nennwert, alle übrige» selbst,
gezeichneten Stücke der Kriegsanleihen zum Nenn-
wert angenommen, fall» die Stücke noch mit den
Zinsscheinen mit Zinsenlaus vom 1. Januar 1920
versehen find. Bet Anleihestücken mit späterem Zin«.
lauf erfolgen entsprechende Abzüge

Wer selbstgezeichnete Schuldverschreibungen oder
Schatzanweisungender Kriegsanleihe hingeben will,
hat zunächst dm Nachweis der Selbstz-ichnung sich
durch eine Bescheinigung der Zeichnungsstelle(Ver.
mittlungsstelle) in Ausnahmefällen eine solche de«
zuständigen Finanzamt« zu verschaffen»nd sodann
die Stücke unter Beifügung dieser Bescheinigung
mit einem durch Ausfüllung eine» Vordrucke« zu
stellenden Antrag bei einer Annahmestelle einzureichen.

Al» solche Annahmestellen kommen für den Be¬
zirk de» Landesfinanzamte» Laste! in Betracht:
Die Regierungshauplkaffen Lastet und Wiesbaden,
dir Oberfinanzkaffe Laffel, die Zollkaffen der Hanpt.
zollämtrr Laffel. Frankfurt a. M., Börsenstraße
und Niedenau, Hanau, Marburg a. L., Oberlahn,
stein, Wiesbaden und der Zollämter Dillenburg,
Eschwege, Fulda, Höchsta. M.. Limburg, Wetzlar.
Ferner werden al» Annahmestellen noch eure Reihe
von größeren Sparkaffen bestimmt und b-kannt ge-
geben werden.

Wer zur Entrichtung de« Rrich«uotopfer» Schuld»
buchforderungen de» Deutschen Reiche, verwende»
will, hat bei der Reichsschuldverwallung(Schuld-
buchangelegenheiten) in Berlin SW . 68 Oranien.
straße 92/94. einen Antrag auf U.dertragung



seiner Schuldbuchforderung oder einer entsprechen«
den auf volle Hundert Mark lautenden Teiler auf
dar Konto der Reichrkaffe für Reichrnotopfer auf
besonderen Vordruck zu stellen.

Die Vordrucke zu den Anträgen«erden den
Abgabepflichtigen von den genannten Annahmestellen
oder auch den Finanzämtern kosten rei verabfolgt.

Cassel, den 14. Juni 1920.
Der Präsident der Landerfinanzamte«.

gez Sae misch.

Bad Homburg, den 29. Juni 1920.
Wird veröffentlicht.
Dir vorerwähnten Vordrucke find hier noch

nicht eingetroffrn; ihr Eintreffen wird demnächst
bekannt gegeben.

Finanzamt.
Regierungrat, Bertog.

v Bekanntmachung
betreffend die Errichtung der L»xu«steuer für da«

1. Halbjahr 1920.
Auf Grund der Ausführung» Bestimmungen

zum Umsatzsteuergesetz werden die zur Entrichtung
der Luxussteuer und erhöhten Umsatzsteuer ver¬
pflichteten Personen, die eine selbständige gewerb¬
liche oder berufliche Tätigkeit ausüben, die Gesell¬
schaften und sonstigen Personenvereinigungen in
den Landgemeinden de« Kreise«Ufingen aufgefordert,
die vorgeschriebenen Erklärungen über den Gesamt¬
betrag der steuerpflichtigen Entgelt« im ersten Halb-
jahr 1920 bi, spätesten» 15. August 1920 dem
untrrzrichneien Umsatzsteueramt schriftlich einzureichen
oder die erforderlichen Angaben an Amtskelle
mündlich zu machen. Der Termin darf nicht über-
schritten werden.

Die Abstcht der Gewinnerzielung ist nicht Vor¬
aussetzung für da» Vorliegen eine» Gewerbebetriebes
im Sinne de» Umsatzstcuergefetze». Auch Angehörige
freier Berufe z. B. Künstler find steuerpflichtig.

Die Steuer wird auch erhoben, wenn und so¬
weit die steuerpflichtigen Personen usw. Gegenstände
au» dem eigenen Betriebe zum Selbstgebrauch oder
Verbrauch entnehmen. Al« Entgelt gilt dann der
Betrag der am Orte und zur Zeit der Entnahme
von Wiedrrverkäufernoder, in den Fällen der 88
21, 23 Abs. 1 Rc. 1, von Personen, die die
Gegenstände nicht zur gewerblichen Weiterveräuße-
rung erwerben, gezahlt zu werden pflegt.

Verpflichtet zur Abgabe der Erklärung find:
1) diejenigen Gewerbetreibenden, dir Lieferungen

der im 8 21 de« Gesetze« bezeichneten Luxurgegen-
ständr im Kleinhandel ausführen und zwar auch
dann, wenn ihnen die Steuerentrichtung gemäß
8 33 Abs. 2 Satz 3 de« Gesetze» für einen kürzeren
oder längeren Zeitraum gestattet ist, sowie auch
die Gewerbetreibenden, die Gegenstände der in 8
23 unter Nr. 5 de« Gesetze« genannten Art in
da« Ausland verbringen,

2) diejenigen Gewerbetreibenden, die Luxu».
gegenstände der im 8 15 de» Gesetze» bezeichneten
Art Herstellen und veräußern und zwar anch dann
wenn ihnen die Steuerentrichtung gemäß 8 33
Abs. 2 letzter Satz de» Gesetzes auf Grund des
Jahres-Umfatze» gestattet ist,

3) diejenigen Steuerpflichligen die eingerichtete
Schlaf« und Wohnräume in Gasthöfen, Pensionen
oder Privathäusern nachhaltig zu vorübergehendem
Aufenthalt angrben (Äasthofbesttzer. Wohnungs¬
vermieter),

4) diejenigen Steuerpflichtigen, die die Aufbe«
«ahrung von Gold, Wertpapieren, Wertsachen oder
Pelzwerk- und Bekleidungrstöcken au» oder unter
Verwendung von Pelzwerk Pwerbrmäßig betreiben.
Ausgenommen find Banken, Sparkaffen undKredit«
genoffenschaflen, da fich fiir diese Betriebe der
Steuerabschnitt auf ein volle»Kalenderjahr erstreckt,

5) diejenigen Steuerpflichtigen, die Pferde,
Esel oder andere Reittiere gewerbsmäßig zum
Reiten au»leihen.

Die Einreichung der Erklärung kann, durch er«
forderlichen Fall» zu wiederholende, Ordnungsstrafen
bi» zu je 500 Mark erzwungen werden. Um
Wandlung in Haft ist zulässtg. Wer meint, zur
Erfüllung der Aufforderung nicht verpfl chtet zu
sein, hat die» dem Umsatzsteueramt rechtzeitig unter
Darlegung der Gründe miizuteilen.

Da» Umsatzsteuergesetzbedroht denjenigen, der
über den Betrag der Entgelte wiffenllich unrichtige
Angaben macht und vorsätzlich die Umsatzsteuer
hinterzieht oder einen ihm nicht gebührenden Steuer¬
vorteil erschleicht, mit einer Geldstrafe bi» zu«

20-fachen Betrage der gefährdeten und h nter-
zogenen Steuer oder mit Gefängnis. Der Versuch
ist strafbar.

Zur Einreichung der schriftlichen Erklärung find
Vordrucke zu verwenden. Bi» zu 2 Stück können
von jedem Steuerpflichligen bei dem Unterzeichneten
Umsotzsteueramt kostenlos entnommen werden.

Steuerpflichtige find zur Anmeldung der Ent¬
gelte verpflichtet auch wenn ihnen Vordrucke zu
einer Erklärung nicht zugegangen find.

Bei Richteinreichung einer Erklärung, die durch
eine Ordnungsstrafe geahndet werden kann, ist da«
Finanzamt befugt, die Veranlagung auf Grund
schätzungsweiser Ermittlung vorzunehmen.

Ufingen, den 1. Juli 1920.
Der Kreisausschuß(Finanzamt),

v. Bezold.

Ufingen, den 3. Juli 1920.
Die Herren Bürgermeister werden um sofortige

Einreichung der Rechnungen über die erstattung»«
fähigen Kosten der Reichtag«wahl ersuchi. ' Ich
erinnere daran, daß die Richtigkeit der Rechnungen
bescheinigt sein müffen.

Der Landrat. v. Bezold.

Bekanntmachung.
Vom 6. Juli d. I ». ab werden in der Stadt

Ufingen regelmäßige Sieuersprechtage von einem
Beamten de» Unterzeichneten Finanzämter abge¬
halten, und zwar vorläufig an jedem Dien»tag.
Der Beginn dieser Sprechtage, die in dem Gast¬
hof »zur Sonne* in Ufingen stattfiaden, ist auf
ö1/* Uhr vormittag» festgesetzt, ihr Schluß auf
nachmittag« 3 Uhr. Zu den Sprechtagen werden
Steuerpflichtige zur Aufklärung und Ergänzung
ihrer Steuererklärungen. sowie die Bürgermeister
der Landgemeinden zur Belehrung über die Hand-
habung der neuen Steuergesetze geladen werden.
Außerdem stehte» jedem Eingesessenen de« Kreise«
Ufingen frei, ungeladen zu erscheinen, um fich Rat
und Auskunft in Steuerangelegenheilen zu holen.
Ich bitte besonder» von dieser Befugni» in weitestem
Umfange Gebrauch zu machen, damit die Veran¬
lagung der neuen' sehr wichtigen Steuern ordnung»-
gemäß und rechtzeitig durchgeführt werden kann.

Bad Homburg, den 3. Juli 1920.
Da» Finanzamt.

____ __ Bertog,  Regierungsra'.

Samstag, den 17. Juli 1920,
vormittag» 9 Uhr,

findet im Saale de« Kreithause« hirrselbst eine
Sitzung de» Kreistage» statt.

Die zur Beratung und Befchlußfaffung kom¬
menden Gegenstände sind au« der nachstehenden
Tagesordnung ersichtlich.

Ufingen, den 1. Juli 1920.
Der Landrat. v. Bezold.

Tagesordnung:
1. Verlesung de« Protokoll» über die Sitzung

der Kreittage» voi' 22. März 1920,
2. Wahl von Schiedsmännern brzw. Schied««

Manns-Stellvertretern für die Schied»manp«bezirk«
Gräoenwiesbach, Haffelborn, Roda. d. Weil Cratzen¬
bach, Reichenbach- Strinstfchbach und Heinzen¬
berg-Winden,

3. Beschlußfassung über die Tilgung der bei
der Raff. Landetbank für Krieg»wohlfahrl«zwtcke
seinerzeit aufgenommenenzwei Darlehen von je
30000 Mk..

4. Endgültige Befchlußfaffung über den Bau
von Kceirhäusern,

5. Erteilung der Zustimmung zu dem mit der
Frankfurter Lakalbahn-Aktiengesellschaft zu Bad
Homburgv. d. H. vereinbarten Vertrag über die
Elektrizttät»oeksorgung de« Kreise« und Beschluß,
faffung über die Aufnahme einer Anleihe,

S. Vorlage der von der Kommission geprüften
Rechnung der Krei»kommunalkaffe für da« Rech
nung«jahr 1918, Genehmigung der vorgekommenen
Eiaisüberschreitungen und Erteilung der Entlastung
an den Rendant der Krei«kommunalkaffe, Referent
der Abgeordnete Belte,

7. Wahl der Kommission zur Prüfung der
Rechnung der Kreiskommunalkaffe für da» Rech-
nungsjahr 1919,

8. Befchlußsaffung über dir Errichtung einer
zweiten KreiSaurschuß-Asststenten-Stelle,

9. Beratung und Frfisetzung de« Krcishau«.
haltsetal» für da» Em!»jahr 1920 und in Ver¬
bindung hiermit Brschlußfaffung über die Erhebung

von Kreissteuer für da»felbe Etatsjahr und Rrge
lang der Besoldung der Kreisbeamten,

10. Wahl von S Vertrauensmännern fü.-
Ausschuß zur Wahl der Schöffen und GeschrMce... ,
für da» Jahr 1921 und zwar 7 für den Amt«,
gerichttbezirk Ufingen und je einen für die Amt»«
grrichtrbezirke Camberg und Idstein,

11. Beschlußfassung über die Bewilligung von
Teuerungszulagen für den Rechnungrstellera. D.
Wambach und die Witwe des verstorbenen Land-
rattamtrgehilfenA. Wirth,

12. Wahl von2Kommunallandtagsabgeordneten.

Stil.
A»s Stadl, Kreis»ndU«get«»g.

* Ufingen , 5. Juli . Einen glänzenden
Erfolg hat die Turn gemeinde Usingen  auf
dem gestern in Köppern stattgefundenrn 11. Gaufest
de« Feldberg-Gaur» zu verzeichnen. Drei Turner
der Oberstufe und fünf Turner der Unterstufe
kehrten steggekrönt zurück. In der Oberstufe er¬
hielten Heinrich Sommer den 2., Richard Lützel
den 10. und Albert Erle den 15. Preis ; in der
Unterstufe Han» Schwetghüfer den 18., Emil
Mosbach den 22., Theodor Andrea» de» 23.,
Willi Steinmetz den 24. und Han« Hieronymus
den 34. Preis. Außerdem wurde im 9-Kampf
Heinrich Sommer 2. Sieger. He nrich Sommer,
der schon oftmals steggekrönte Welturner, gilt somit
zu den besten Gerätelurnern de» Feldberg>Gaue«.
»Gut Heil" den Siegern.

* Da» von der Nationalversammlung beschlossene
Kapitalertrag «steuergesetz  verpflichtet die
Schuldner, bei Zahlung ihrer Schuldenzinsen 10
vom Hundert der Zinsen einzubehalten und an da»
für st« zuständig« Finanzamt abzuführen. Die«
gilt schon für alle Zinsen, die am 31. März oder
1. April 1920 fällig waren, ebenso wie für die
später fällig werdenden Zinsen. Die Steuer muß
binnen einem Monat nach Fälligkeit der Zinsschuld
entrichtet werden, wobei der Schuldner Namen und
Wohnung de» Gläubiger», den Schuldbetrag, ven
Betrag der geschuldeten Zinsen und den Zeitraum
für den die Zinsen zu zahlen find, anzugeben hat.
Darlehnszinsen, die für die Zeit vor dem1. Oktober
1919 geschuldet werden, bleiben steuerfrei. Für
die Zahlung der Steuer ist der Schuldner persönlich
verantwortlich. Erfüllt er seine Verpflichtung vor¬
sätzlich oder fahrlässig nicht, so kann er wegen
Steuerhinterziehung oder Struergesährdung straf¬
rechtlich verfolgt werden. Hat der Gläubiger ent¬
gegen den gesetzlichen Vorschriften den vollen Betrag
de« geschuldeten Betrag« ohne Abzug der Steuer
erhalten, so ist er seinerseits ebenso verpflichtet,
die Steuer zu entrichten, und zwar an da« für
ihn zuständige Finanzamt innerhalb eine« Monat»
nach Erhalt der Zahlung. Die Finanzämter find
verpflichtet, dem Gläubiger auf Verlangen Au«-
kunft darüber zu erteilen, ob der Schuldner die
Steuer ordnungsgemäß abgeführt hat. Ansprüche
auf Befreiung von der Steuer bedürfen besonderer
Anerkennung durch da» Finanzamt. Für den
Finanzamtrbezirk Bad Homburgv. d. H., umfassend
den Krei» Ufingen und den Obertaunu«krei« find
Zahlungen an die Finanzkaffe Homburg, welche der
Preußischen Kreiskaffe Homburg, Louifenstr. 115,
vorübergehend angegliedert ist zu leisten. Die
Finanzkaffe führt da» Postscheckkonto20059.

* Bauernregeln für den Juli.  Hund «-
tage hell und klar, zeigen an ein gutes Jahr ; —
werden Regen sie bereiten, kommen nicht die besten
Zeilen. - - Sommer» Höhenrauch in Menge— ist
Vorbote von großer Winterstrenge. — Sind abend«
Über Wies' und Fluß Nebel zu schauen, — wird
die Luft schön anhaltend Wetter brauen. —
Staubregen wird guter Boie sein, — schön trocken
Wetter tr tt dann ein. — Wenn da» Gewitter
schnell vorbei, — kommt bald ein and're» an die
Reih' . — Dampft da» Strohdach nach Gewitter»
regen, — kehrt'« Gewitter wieder ans andern
Wegen. — Dem Sommer sind Donnerwetter nicht
Schande, — st« nützen der Luft und dem Lande.
— Machen die Ameisen ihre Haufen im Juli
höher, so folgt ein harter Winter. — Gibt Ring
oder Hof sich Sonn' oder Mond, — bald Regen
und Wind un» nicht verschont.

fd. Gier - hanse » (Unterlahnkreis). Die
hiesige Bürgermeisterei wurde durch ein Großfeuer
zerstört. Dabei gingen auch sämtliche Akten zu¬
grunde.
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